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Einführung einer Rohstoffabgabe 
Sitzung des AULNV am 07.06.2023 
 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zur Einführung der 

Rohstoffabgabe mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Aus-

schusses für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz, Landwirtschaft, 

Forsten und ländliche Räume.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Oliver Krischer  
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Im Koalitionsvertrag ist die Einführung einer Rohstoffabgabe vorgesehen. Die Abgabe 

soll umweltschädlichen Ressourcenverbrauch wirtschaftlich unattraktiv machen und Fi-

nanzmittel zur Sanierung und Entwicklung umweltfreundlicher Alternativen generieren. 

Hinsichtlich der Einführung einer Rohstoffabgabe finden derzeit Gespräche statt. So-

lange diese noch andauern, ist eine detaillierte Beantwortung der gestellten Fragen 

nicht möglich. 

Es handelt sich hierbei um die folgenden Fragen:  

1. Wie ist der Zeitplan für die Einführung einer Rohstoffabgabe?  

2. Sieht die Landesregierung Hindernisse bei der Verfassungsmäßigkeit einer  

solchen Sonderabgabe?  

3. Wie plant die Landesregierung die Ausgestaltung dieser Abgabe? (u. a. Höhe  

der Abgabe, Verfahren usw.) 

4. Wie wird sich der Preis von einer Tonne Kies oder Sand durch die Einführung  

einer Rohstoffabgabe verändern?  

5. Sieht die Landesregierung bei Einführung einer Rohstoffabgabe Jobs in NRW in Ge-

fahr?  

6. Wohin sollen die Einnahmen der Rohstoffabgabe fließen? 

 

 

 

 


